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 Veröffentlicht am 25.02.1970

Norm

ZPO §562 E

Rechtssatz

Die Einwendung der mangelnden Passivlegitimation kann durch die Behauptung erhoben werden, daß der Erblasser,

gegen dessen Nachlaß die Aufkündigung gerichtet ist, die Wohnung einem eintrittsberechtigten Angehörigen

überlassen habe.
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